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Anzug: Mitwirkung stärken 

Die Demokratie lebt über die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen hinaus vom Engagement der 
Bevölkerung in Vereinen und ihrem nächsten Lebensumfeld. Im Wissen darum verfügt die 
baselstädtische Verfassung über einen Mitwirkungsartikel (§ 55: 
Quartierbevölkerung in seine Meinungs- und Willensdildung 
sind.). Und auch das Riehener Leitbild sieht vor, „dass alle Bevölkerungs- und Interessengruppen, an der 
Gestaltung Riehens" mitwirken sollen. 

In der politischen Realität der Gemeinde stellen die Unterzeichnenden allerdings fest, dass die 
Mitwirkung verschiedener Gruppen oft zufällig erfolgt. Wie die beschränkten Möglichkeiten der 
Begleitgruppe zur Baustelle Lörracherstrasse-Baselstrasse zeigen, wird die Mitwirkung oft weniger als 
Mitgestaltung denn als Form des Kommunikationsmanagements verstanden. 

Vor diesem Hintergrund möchten die Anzugsstellerinnen anregen, dass der Gemeinderat eine vertiefte 
Reflexion über die Mitwirkung an die Hand nimmt. Ergebnis könnte ein Mitwirkungskonzept sein, 
welches die Kultur der Mitgestaltung in der Gemeinde stärkt und standardisierte Prozesse definiert, 
welche die Mitwirkung verschiedener Bevölkerungsgruppen in sie betreffende politische Geschäfte 
sicherstellt. 

Die Anzugsstellerinnen bitten den Gemeinderat folgende Punkte zu prüfen und darüber zu berichten: 

- wie der Gemeinderat den Artikel 55 der Kantonsverfassung umsetzen möchte? 
- wie der Gemeinderat und die Verwaltung die Mitwirkung der Bevölkerung stärken kann? 
- wie die verschiedenen Interessenvertretungen (Vereine, Quartiervereine) und verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen (z.B. Strassenanwohnerlnnen) in die für sie bedeutsamen politischen Prozesse 
durch den Gemeinderat und die Verwaltung so einbezogen werden können, damit die Mitwirkung 
seitens dieser Gruppen effektiv ausgeübt werden kann? 


